Anm.: Anlage zur Verordnung der O6. Landesregierung, mit der die Vereinbarung der Gemeinden des
politischen Bezirks Grieskirchen Uber die Bildung eines Gemeindeverbands ("Verband INKOBA
Hausruck Nord") genehmigt wird, LGBI.Nr. 19/2009

Satzung des Verbandes
Lverband INKOBA Hausruck Nord“

Die Gemeinden Bruck-Waasen, Eschenau, Heiligenberg, Kallham, Natternbach, Neukirchen
am Walde, Neumarkt, Peuerbach, Pétting, St.Agatha, Steegen, Waizenkirchen bilden zum
Zwecke der Errichtung und des Betriebes von Betriebsansiedlungsgebieten einen Gemein-
deverband im Sinne des O0O. Gemeindeverbéndegesetzes, der im folgenden ,Verband“ ge-
nannt wird. Der Verband wird durch Vereinbarung der beteiligten Gemeinden mit Genehmi-
gung der Aufsichtsbehérde gebildet.

1.) Allgemeines:

81
Name, Sitz und Geschaftsstelle

1.) Der Verband tragt den Namen ,Verband INKOBA Hausruck Nord®.

2.) Der Verband hat seinen Sitz in A-4724 Neukirchen am Walde, Marktplatz 20, Gemein-
deamt.

82
Gebiete

1.) Das Betriebsansiedlungsgebiet des Verbandes liegt in der Gemeinde Waizenkirchen. Es
wird durch Beschluss der Verbandsversammlung festgelegt.

2.) Weitere Gebiete in den Mitgliedsgemeinden kénnen durch Beschluss der Verbandsver-
sammlung aufgenommen werden, wenn es den Interessen des Verbandes entspricht.

§3
Mitgliedsgemeinden und Aufteilung des Aufwandes und der Einnahmen

1.) Mitglieder des Verbandes sind die Gemeinden Bruck-Waasen, Eschenau, Heiligenberg,
Kallham, Natternbach, Neukirchen am Walde, Neumarkt, Peuerbach, Pétting, St.Agatha,
Steegen, Waizenkirchen.

2.) Die fur die Erfullung des Verbandszweckes erforderlichen Aufwendungen und die Ein-
nahmen werden nach folgendem Schlissel aufgeteilt:
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Textfeld
Anm.: Anlage zur Verordnung der Oö. Landesregierung, mit der die Vereinbarung der Gemeinden des politischen Bezirks Grieskirchen über die Bildung eines Gemeindeverbands ("Verband INKOBA Hausruck Nord") genehmigt wird, LGBl.Nr. 19/2009


MITGLIEDERGEMEINDEN ARTEILE LY PReoZI=RT
Bruck-Waasen 12
Eschenau 5
Heiligenberg 3
Kallham 8
Natternbach 11
Neukirchen am Walde 7
Neumarkt 7
Peuerbach 12
Potting 3
St.Agatha 10
Steegen 5
Waizenkirchen 17
Gesamt 100 %

Dieser Aufteilungsschliissel gilt fir das in 82 genannte Betriebsansiedlungsgebiet in Waizen-
kirchen. Fir jedes gemalRl dem Verbandszweck in Zukunft ausgewahlte weitere Betriebsan-
siedlungsgebiet erfolgt eine ergdnzende Beschlussfassung lUber Verteilungsschliissel der
zuordenbaren Ausgaben und Einnahmen .

Leistungen, die Standortgemeinden auf Ersuchen des Verbandes INKOBA Hausruck Nord

fur den Verband erbringen, sind der jeweiligen Gemeinde zu ersetzen. Grundlage fur dieses
Ersuchen bildet ein Beschluss des Verbandsvorstandes.
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11.) Aufgaben des Verbandes:

84
Verbandszweck

Der Zweck des Verbandes ist die Sicherung und Weiterentwicklung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur. Dieser Zweck wird durch folgende Aufgaben gewéhrleistet:

die Planung und ErschlieBung von Betriebsansiedlungsgebieten,
die Teilung von Kosten und Ertragen,

die Gestaltung gemeinsamer MarketingmalRnahmen und

die Abstimmung der Wirtschaftsférderung.

§5
ErschlieBung der Betriebsansiedlungsgebiete

1.) Um die finanzielle Belastung der Mitgliedsgemeinden in Grenzen zu halten, erfolgt die
ErschlieBung abschnittsweise und entsprechend dem zu erwartenden Bedarf.

2.) Der Verband erschliel3t die Betriebsansiedlungsgebiete in folgender Weise:

Der Verband leistet die erforderliche innere und aufere Infrastrukturanbindung (zB. Ver-
kehrserschlieBung, Wasserver- und die Abwasserentsorgung sowie Anbindung an
Energietrager wie z.B. Strom). Daflir verrechnet der Verband den Betrieben ein vom
Verband festzulegendes ErschlieBungsentgelt.

Liegen einzelne MalRnahmen zur inneren und &uf3eren Infrastrukturanbindung des Ge-
werbegebietes nicht im ausschlie3lichen Interesse des Verbandes, sondern profitieren
auch andere Gebiete der jeweiligen Standortgemeinde von der infrastrukturellen Versor-
gung des interkommunalen Gewerbegebietes, so kann der Vorstand festlegen,

auf welche infrastrukturelle Ma3nahmen dies zutrifft sowie

jenen Anteil an den entstehenden Kosten der einzelnen Malinahme zu bestimmen,

den im konkreten Fall die Standortgemeinde Ubernehmen muss.

I11.) Organisation des Gemeindeverbandes:

§6
Organe des Verbandes

1.) Organe des Verbandes sind:
a.) Die Verbandsversammlung
b.) Der Verbandsvorstand
c.) Der Obmann

2.) Die Hohe der Aufwandsentschadigung fir Obmann und Obmann-Stellvertreter sowie der
Kostenersétze fur die Mitglieder der Verbandsversammlung wird durch Verordnung der
Landesregierung festgesetzt.

87
Verbandsversammlung

1)) Inder Verbandsversammlung haben alle Mitgliedsgemeinden Sitz und Stimme.
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2))

3.)

4.)

5.)

6.)

7))

8.)

9.)

Die Zahl der Stimmen in der Verbandsversammlung wird mit 1 Stimme je Mitgliedsge-
meinde festgesetzt.

Jede Gemeinde entsendet 1 Vertreter aus ihrem Gemeinderat in die Verbandsver-
sammlung. Fir diesen Vertreter ist auch ein Stellvertreter zu bestellen.

Die Verbandsversammlung ist durch den Obmann bei Bedarf sowie mindestens einmal
jahrlich zur Beschlussfassung tber den Jahresvoranschlag, den Nachtragsvoranschlag
und den Jahresrechnungsabschluss nachweislich einzuberufen. Uberdies ist die Ver-
bandsversammlung durch den Obmann einzuberufen, wenn Verbandsvorstandsmitg-
lieder, die zusammen wenigstens ein Drittel der Stimmen vertreten, es verlangen.

Alle Mitglieder der Verbandsversammlung sind unter Bekanntgabe der Tagesordnung
mindestens zwei Wochen vorher schriftlich zu verstandigen.

Die Verbandsversammlung kann beschliel3en, dass Fachleute mit beratender Stimme
beigezogen werden.

Beschliisse iber Antrage von den Mitgliedsgemeinden betreffend die Anderung der
Satzung (z.B. die Anderung des Aufwendungsschliussel fiir Aufwendungen und Ein-
nahmen, Uber die Auflosung des Verbandes, tUber die Aufnahme neuer Mitglieder in
den Verband) bedirfen der Zustimmung von drei Viertel der Stimmen.

Im Ubrigen gelten fiir die Beschlussfassung und Abstimmung die entsprechenden Be-
stimmungen der 0O. GemO. 1990.

Uber die Sitzung der Verbandsversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen, die
vom Obmann und dem Schriftfihrer zu unterzeichnen ist. In der Niederschrift sind
samtliche Antrdge, Beschlisse und der wesentliche Beratungsverlauf aufzunehmen.
Die Niederschrift ist den Mitgliedern der Verbandsversammlung innerhalb von sechs
Wochen nach der Sitzung nachweislich zuzustellen. Die Mitglieder der Verbandsver-
sammlung kénnen bis zur nachsten Sitzung Einwendungen erheben, wortber die Ver-
bandsversammlung Beschluss zu fassen hat.
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1)

2))

1)

2))

3.)

4.
5.)
6.)

7))

§8
Aufgaben der Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung legt die Grundsatze fur die Verwaltung des Verbandes fest
und entscheidet in den ihr durch Gesetz oder diese Satzung zugewiesenen Angelegen-
heiten.

Der Verbandsversammlung sind vorbehalten:

a.) Die Auswahl einer Flache als Betriebsansiedlungsgebietes des Verbandes

b.) Die Wahl und die Abberufung des Obmannes, des Obmann-Stellvertreters und der
Ubrigen Mitglieder des Verbandsvorstandes.

c.) Beschliisse liber Antrage von Mitgliedsgemeinden zur Anderung der Satzung, in-
sbesondere betreffend dem Beitritt einer Gemeinde sowie die Auflosung des Ver-
bandes, die Erlassung von Verordnungen, die Ausibung der in den verfahrensrech-
tlichen Bestimmungen vorgesehenen oberbehdrdlichen Befugnisse.

d.) Die Beschlussfassung uber den Voranschlag, den Nachtragsvoranschlag, den
Rechnungsabschluss und den Dienstpostenplan.

e.) Die Festsetzung von Gebihren und Entgelten fir die Benitzung von Einrichtungen
und Anlagen des Verbandes.

f.) Der Feststellungsbeschluss lber den Kostenersatz oder die auf die einzelnen Ge-
meinden entfallenden Kostenanteile (Vorauszahlungen) und Einnahmenanteile.

g.) Die Erlassung von Richtlinien tber

= die Ansiedlung von Betrieben
= die Festlegung von Gebiihren und Entgelten

h.) Die Beschlussfassung tber die Planung und Ausfiihrung von Bauvorhaben, Verga-
be von Bauauftragen, soweit bei letzteren die geschatzte Auftragssumme EURO
72.500,- ohne Umsatzsteuer Ubersteigt.

i.) Der Ankauf und Verkauf von Grundstticken.

j.) Die Beschlussfassung tber die Aufnahme von Darlehen und Krediten sowie Uber
Leasingfinanzierungen.

89
Verbandsvorstand

Der Verbandsvorstand besteht aus dem Obmann, dem Obmann-Stellvertreter und 3 wei-
teren Vorstandsmitgliedern. Gleichzeitig ist flr jedes Vorstandsmitglied ein Stellvertreter
fur den Fall der Verhinderung bei Sitzungen namhaft zu machen.

Der Verbandsvorstand ist hach Bedarf, mindestens jedoch halbjahrlich, oder wenn dies
von einem Vorstandsmitglied verlangt wird, vom Obmann einzuberufen.

Der Verbandsvorstand ist bei Anwesenheit von mindestens der Halfte der VVorstandsmitg-
lieder beschlussfahig.

Der Vorstand beschliel3t mit einfacher Mehrheit.
Der Obmann stimmt mit.

Uber die Sitzungen des Vorstandes ist eine Niederschrift aufzunehmen, die vom Vorsit-
zenden und dem Schriftfiihrer zu zeichnen ist.

Der Vorstand wird von der Verbandsversammlung aus ihrer Mitte jeweils auf die Dauer
der Funktionsperiode der Gemeinderate in Oberdsterreich gewahlt. Endet die Vertre-
tungsbefugnis eines Vorstandsmitgliedes als Vertreter der ihn entsendenden Gebietskor-
perschaft oder legt ein Vorstandsmitglied seine Funktion zurlck, ist eine Nachwahl ftr
die restliche Funktionsdauer des Vorstandes vorzunehmen.
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§10
Aufgaben des Verbandsvorstandes

1.) In den Wirkungsbereich des Verbandsvorstandes fallen alle nicht ausdrticklich anderen
Verbandsorganen vorbehaltenen Angelegenheiten.

2.) Insbesondere obliegt dem Vorstand:

a.)

b.)
c.)

d.)

Die Leitung und Besorgung der Verbandsangelegenheiten nach Mal3gabe der Sat-
zung und der von der Verbandsversammlung beschlossenen Richtlinien. Es erfolgt
die Vorberatung der in die Zustandigkeit der Verbandsversammlung fallenden Ange-
legenheiten.

Die Erstellung des Jahresvoranschlages und Jahresrechnungsabschlusses.

Die Beschlussfassung in allen das Personal des Verbandes betreffenden Angele-
genheiten.

Die Entscheidung Uber die Ansiedlung von Betrieben entsprechend der zu erlas-
senden Richtlinien durch die Verbandsversammlung.

811
Aufgaben des Obmannes

1.) Dem Obmann obliegen:

a.)
b.)
c.)
d.)

e.)

)

g.)

h.)

Die Leitung der Geschéftsstelle

Die Vertretung des Verbandes nach auf3en.

Die Besorgung der behordlichen Aufgaben des Gemeindeverbandes.

Die Einberufung und Leitung der Sitzungen der Verbandsversammlung und des
Verbandsvorstandes.

Die Zeichnung fur den Verband; Urkunden Uber Rechtsgeschéfte des Verbandes
sind, soweit es sich nicht um Angelegenheiten der laufenden Verwaltung handelt,
vom Obmann und von einem weiteren Mitglied des Verbandsvorstandes unterfertigt.
Die Durchfuhrung der Beschlisse der Verbandsversammlung und des Verbands-
vorstandes.

Bei vortbergehender Verhinderung des Obmannes, bei dauernder bis zur Wahl des
neuen Obmannes, obliegen die Aufgaben des Obmannes dem Obmann-
Stellvertreter.

Dem Obmann obliegt die laufende Geschéfts- und Betriebsfihrung. Hiezu zahlen
auch alle erforderlichen Anschaffungen und Tétigung von Ausgaben im Rahmen
des Jahresvoranschlages, sofern sie im Einzelfall den Betrag von 1 % der ordentli-
chen Einnahmen des Jahresvoranschlages nicht Gberschreiten und héchstens aber
EUR 10.000,- betragen.

§12
Entscheidung in Streitfallen

Auf Antrag des Verbandes oder einer verbandsangehérigen Gemeinde entscheidet die OO.
Landesregierung uber Streitigkeiten aus dem Verbandsverhaltnis.

813
Bedienstete des Verbandes

Der Verband kann die zur Erfiillung seiner Aufgaben erforderlichen Bediensteten einstellen.
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IV.) Finanzierung des Gemeindeverbandes:

8§14
Geschaftsgebarung, Jahresvoranschlag,
Jahresrechnungsabschluss und Rechnungsprifung

Fur die Vermégensgebarung und die Haushaltsfiihrung des Verbandes gelten die Bestim-
mungen des vierten und fiinften Hauptstiickes der OO. GemO. 1990, in der Fassung der
Gemeindeordnungs-Novelle 2002, LGBI. Nr. 152/2001 mit Ausnahme der Bestimmungen der
8870 - 72, des 8 82 und des § 91 Abs. 1 und 3 bis 6 sowie § 91 a sinngemal3.

815
Finanzbedarf

Der Finanzbedarf des Verbandes wird durch anteilige Beitrdge der verbandsangehorigen
Gemeinden, Ertrage aus dem Vermdgen, durch o6ffentliche Zuschiisse von Bund, Europa-
ischer Union sowie Land Oberésterreich oder sonstige Zuschiisse Dritter und durch Aufnah-
me von Darlehen und Krediten gedeckt.

§ 16
Aufteilung und Abfuihrung von Ertragen

1.) Die Standortgemeinde Waizenkirchen und allféllige zukiinftige weitere Standortgemein-
den haben mit den Ubrigen Verbandsmitgliedern eine Vereinbarung gemaf 8§ 17 Finanz-
ausgleichsgesetz 2005 BGBI. | Nr. 156/2004 abzuschliel3en, wonach eine Aufteilung der
Kommunalsteuereinnahmen anteilsmaRig nach den in § 3 der Satzung festgelegten Pro-
zentsatzen erzielt wird. Dieser aufgrund der Vereinbarung in der jeweiligen Mitgliedsge-
meinde anfallende Kommunalsteueranteil wird der Finanzkraft der jeweiligen Mitglieds-

gemeinde zugeordnet.
Fur das in 82 genannte Betriebsansiedlungsgebiet in Waizenkirchen liegt gegenstandli-
cher Satzung eine Vereinbarung bei (siehe Anhang 1).

2.) Die Verbandsmitglieder erklaren die Absicht, bei wesentlicher Anderung der Finanzver-
fassung der Gemeinden bzw. des Finanzausgleichsrechtes die im Abs. 1 angefiihrten
Bedingungen in einer dem Geist und wirtschaftlichen Zweck dieser Satzung entspre-
chenden Weise neu zu fassen.

3.) Die Standortgemeinden der Betriebsansiedlungsgebiete sind verpflichtet, den Verkehrs-
flachenbeitrag sowie Anschlussgebuhren aus den in § 2 definierten Gebieten, nach den
jeweiligen Gebihrenordnungen der Standortgemeinden, jeweils zu Quartalsende, ent-
sprechend dem tatsachlichen Gebluhrenaufkommen, an den Verband abzufihren.

4.) Die Mitgliedsgemeinden des Verbandes erklaren die Absicht, die Gebihrenséatze und
Abgaben, die mit der Ansiedlung von Betrieben im interkommunalen Gewerbegebiet ver-
bunden sind, untereinander und mit dem Verband zu harmonisieren.

5.) Die Mitgliedsgemeinden des Verbandes verpflichten sich weiters, allfallige Wirtschafts-

foérderungen, die mit der Ansiedlung von Betrieben im interkommunalen Gewerbegebiet
verbunden sind, nur im Einvernehmen mit dem Verband vorzunehmen.
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6.) Die Aufteilung der erforderlichen Aufwendungen und jene Uber samtliche Einnahmen hat
durch die Verbandsversammlung entsprechend dem Aufwendungsschliissel gemal § 3
der Satzung zu erfolgen.

V) Austritt von Mitgliedsgemeinden und Auflo-
sung des Verbandes:

8§17
Austritt von Mitgliedsgemeinden

Ein Austritt einer Mitgliedsgemeinde kann nur aus wichtigen, insbesondere wirtschaftlichen
Grunden erfolgen, aus denen die Mitgliedschaft einem Mitglied nicht mehr weiter zugemutet
werden kann. Das ausgetretene Mitglied hat keinen Anspruch auf eine Vermégensauseinan-
dersetzung.

§18
Auflésung

Die Auflésung des Verbandes ist nur durch tbereinstimmende Beschlisse der Gemeindera-
te der Mitgliedsgemeinden mdglich und bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehérde. Im
Falle der Auflésung wird das nach Berichtigung der Schulden verbleibende Vermdgen des
Verbandes verdaufB3ert und unter den Mitgliedern gemaf dem Schlissel in § 3 aufgeteilt. Ver-
bleibende Schulden gehen auf die Verbandsmitglieder gemafl dem Schlissel in § 3 lber.

V1.) Sonstige Bestimmungen:

819
Aufsicht Uber den Verband

Die Aufsicht Gber den Verband obliegt der O6. Landesregierung nach den Bestimmungen
des VII. Hauptstiickes der OO. Gemeindeordnung 1990.
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Satzung des Verbandes ,Verband INKOBA Hausruck Nord“

ANHANG 1

VEREINBARUNG

Uber einen

INTERKOMMUNALEN FINANZAUSGLEICH

abgeschlossen zwischen der
vertreten durch den Blrgermeister
und

der

vertreten durch den Blrgermeister
der

vertreten durch den Birgermeister
der

vertreten durch den Birgermeister
und der

vertreten durch den Blrgermeister
der

vertreten durch den Blrgermeister

Marktgemeinde Waizenkirchen

Bgm. Ing. Josef Dopler

Gemeinde Bruck-Waasen
Bgm. Peter Sattlberger
Gemeinde Eschenau

Bgm. Josef Anzengruber
Gemeinde Heiligenberg
Bgm. Karl Roiter

Gemeinde Kallham

Bgm. Gottfried Pauzenbegrer
Marktgemeinde Natternbach

Bgm. Josef Ruschak

der Gemeinde Neukirchen am Walde
vertreten durch den Blrgermeister Bgm. Dr. Kurt Kaiserseder
der Gemeinde Neumarkt

vertreten durch den Blrgermeister

der Stadt Peuerbach

Bgm. Berhard Geyer
vertreten durch den Burgermeister Bgm. Wolfgang Oberlehner
und der Gemeinde Potting
vertreten durch den Burgermeister Bgm. Peter Oberlehner
der Gemeinde St. Agatha
vertreten durch den Burgermeister Bgm. Franz Weissenbdck
der Gemeinde Steegen

vertreten durch den Birgermeister Bgm. Kurt Friedwagner

Die Vereinbarung stiitzt sich auf die Bestimmung des § 17 (1) FAG 2005.
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1. Als Standortgemeinde ist die Gemeinde Waizenkirchen berechtigt, eine Kommunalsteuer von den
auf dem Betriebsansiedlungsgebiet angesiedelten Betrieben einzuheben.

2. Der Gemeinde Waizenkirchen erwachsen durch diese Betriebsansiedlungen Gemeindelasten, die
zurzeit nicht prognostiziert werden kdnnen.

3. Zur Abdeckung von Gemeindelasten aus in den Gemeinden gelegenen Betriebsstatten wurde im
Jahre 1994 die Kommunalsteuer als bundesgesetzlich geregelte Abgabe eingefihrt.

4. Die Gemeinde Waizenkirchen verpflichtet sich, der Gemeinden Bruck-Waasen, Eschenau, Heili-
genberg, Kallham, Natternbach, Neukirchen am Walde, Neumarkt, Peuerbach, Pétting, St.Agatha und
Steegen vom Aufkommen der im Punkt I/1. genannten Abgabe im Wege eines interkommunalen Fi-
nanzausgleiches einen der Hohe nach bestimmten Anteil zukommen zu lassen.

Zu diesem Zwecke werden die Modalitaten zur Umsetzung des interkommunalen Finanzausgleichs
folgendermal3en geregelt:

a) Fur die Kommunalsteuer der angesiedelten Betriebe im Betriebsansiedlungsgebiet ist die Gemein-
de Waizenkirchen einhebungsberechtigt. Der Ertrag aus der Kommunalsteuer gelangt wie folgt zur
Verteilung:

Bruck-Waasen Anteil 12%
Eschenau Anteil 5%
Heiligenberg Anteil 3%
Kallham Anteil 8%
Natternbach Anteil 11%
Neukirchen am Walde Anteil 7%
Neumarkt Anteil 7%
Peuerbach Anteil 12%
Potting Anteil 3%
St.Agatha Anteil 10%
Steegen Anteil 5%
Waizenkirchen Anteil 17%
Gesamt 100 %

b) Sollte die derzeitige Kommunalsteuer durch eine andere Steuer oder eine Mehrheit von Steuern
ersetzt werden (z.B. durch eine Wertschdpfungsabgabe) gilt diese Vereinbarung sinngeman auch fir
diese Steuern.

¢) Die Gemeinde Waizenkirchen wird den vertragschlieBenden Gemeinden deren Kommunalsteueran-
teil jeweils bis zum 15. nach Ablauf eines Quartals zur Anweisung bringen.
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d) Bis zum Ausgleich des ordentlichen Haushaltes des Verbandes INKOBA Hausruck Nord und Til-
gung des aufgenommenen Fremdkapitales erfolgt die Uberweisung der gesamten Kommunalsteuer-
einnahmen (oder eines anderen Steueraufkommens It. Pkt. 1, lit. 4 b) nicht an die Mitgliedsgemeinden
It. Pkt. I, lit. 4 ¢), sondern einschlie3lich des Anteiles der Standortgemeinde selbst direkt an den
Verband.

Bei den einzelnen Mitgliedsgemeinden einschlie3lich der Standortgemeinde hat dabei lediglich eine
Einnahmen- und Ausgabenbuchung der auf sie gem. Pkt. 1, lit 4 a) anteilsmaRig zur Verteilung gelan-
gende Kommunalsteuer zu erfolgen. (Siehe dazu auch Erlass des Amtes d.

00. Landesregierung v. 10.2.2005, AZ.: Gem-020138/169-2005-Keh/Pu).

e) Die von der Gemeinde Waizenkirchen geleisteten Kommunalsteuerzahlungen an die vertragschlie-
Renden Gemeinden stéarken die in Bundes- oder Landesgesetzen geregelte Finanzkraft der Empféan-
gergemeinden.

Die Legitimation der Zustimmung durch die Blrgermeister der vertragschlieRenden Gemeinden zu
dieser Vereinbarung ergibt sich aus den Gemeinderatsbeschliissen der vertragschlieenden Gemein-
den.

Bruck-Waasen Gemeinderatsbeschluss vom 28.03.2008
Eschenau Gemeinderatsbeschluss vom 06.03.2008
Heiligenberg Gemeinderatsbeschluss vom 26.03.2008
Kallham Gemeinderatsbeschluss vom 18.03.2008
Natternbach Gemeinderatsbeschluss vom 28.03.2008
Neukirchen am Walde Gemeinderatsbeschluss vom 04.04.2008
Neumarkt Gemeinderatsbeschluss vom 27.06.2008
Peuerbach Gemeinderatsbeschluss vom 19.03.2008
Potting Gemeinderatsbeschluss vom 27.03.2008
St.Agatha Gemeinderatsbeschluss vom 13.03.2008
Steegen Gemeinderatsbeschluss vom 28.02.2008
Waizenkirchen Gemeinderatsbeschluss vom 11.03.2008

Diese Vereinbarung beginnt ab Vorliegen aller obigen Gemeinderatsbeschliisse und wird auf unbes-
timmte Zeit abgeschlossen.

V.

Zur Entscheidung von Streitigkeiten zwischen den vertragschlieenden Gemeinden gilt § 17 Abs. 2
FAG 2005.
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V.

Vermogensrechtliche Anspriiche verjghren im Sinne der Bestimmung des § 25 Abs. 2 FAG 2005.

Kallham, am 07.07.2008

Fur die Marktgemeinde Waizenkirchen Furfg_ié’{ Geme de Neukirchen am Walde
Bgm. Ing. ﬁ ef Dopler ‘Bgm. Dr. Kur Kais

A

Fur die Gemeinde Bruck-W?a/gu:_\\_ Fur die Gemeinde / Neumarkt /
Bgm. Peter Sattlberger /7 2™ /75 5 gt « —‘“Eja\o\Flo |
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